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Succeſſor abwälzte, ſo trifft den Anteceſſor deshalb keine Schuld.
Die Gemeinde iſt aber nUur zur geſetzlichen Hand und Zugarbeit
verpflichtet, kann Qher durch tu keinen Schaden erleiden.

ert war urſprüngli POSSESS0T bonae fidei des Spar⸗
caſſebuches. Als ſie von der Verpflichtung des Titus gehört und
ihr Zweifel aufſtiegen ber den rechtlichen Beſitz, hat ſie ſich ogleich
Rath geholt Dieſer iſt freilich von den zwei Rathgebern verſchieden
ausgefallen, ſie kann ſich aber beruhigen, denn ein Axiom Ei
IU 10 melior eSt (COonditio possidentis.

Eibesthal (Nied.⸗Oeſterr.) Pfarrer ranz Riedling.
(Nichtigkeit der Ehe Ni  er  ung der
Bedingung Gegenſtand der rage iſt der von Buch

mair in dieſer Zeitſchrift (Jahrgang 1898, Heft II 385) Unter
dem Ite „Aus der Beicht einer Schwerkranken“ angeführte und
beurtheilte Fall „Silvia ekennt bei dem mpfange der heiligen
Sterbeſacramente, daſs ſie in thren jungen Jahren außer mit ihrem
jetzigen Ehemanne Qudiu auch noch mit V  gnotus ſündhaften Um
gang gepflogen habe, welch letzterer Verkehr nicht ohne Folgen geblieben
El. eine Ehe mit Qudiu beſſere Ausſichten bot, ſo ma

ſie ihm vor, daſs ETL ſie geſchwängert habe Er E  ell ſie Unter
der vor ihr ausgeſprochenen Bedingung, daſs 01 der Qter des anzu  —  —
hoffenden Kindes ſei Nun beſteht die Ehe ſchon ſeit Jahren und
ſind ihr mehrere Kinder entſproſſen Auch das außerehelich
ind iſt Lehen.“

Wie eS mit der Verbindlichkeit des Ehevertrages Buch⸗
mair hält die Ehe für unzweifelhaft giltig kann jedo nicht
ohne weiteres dieſer Anſicht beitreten.

Gewiſs liegt nicht das impedimentum erroris vor Weſentlich
iſt nach dem canoniſchen Recht eine Usnahme macht der TOT
cConditionis Servilis nur der V  rrthum, welcher den jure divino
nothwendigen Conſens ausſchließt; das trif zu beim Bedeutungs⸗
irrthum, Vertragsirrthum und Perſonenirrthum. Der Perſonenirrthum,
eine Art des Identitätsirrthums, beſteht darin, daſs man die Objecte
zweier beſonderer Perſonenvorſtellungen fã ineins ſetzt; derſelbe
hebt jedo den Conſens nicht chon ſich, ondern nur Unter be⸗
immten Vorausſetzungen auf ETL muſs Ein „willenausſchließender“ ſein

Der Qualitätsirrthum, welcher zwar immer den 7  dentitäts  2
irrthum begleitet, von dieſem aber ſich weſentlich unterſcheidet, nimmt
dem ertrage nicht die Giltigkeit, ſelbſt dann nicht, wenn die
Eigenſchaft, ber we ich irre, für den Willensentſchluſs von
ausſchlaggebender Bedeutung iſt der Conſens iſt nicht ausgeſchloſſen.
Der rechtserhebliche ſogenannte qualitatis In redun-
dans iſt kein bloßer Eigenſchaftsirrthum, ondern eine beſondere Art
des Perſonenirrthums. (Eingehendere Unterſuchungen über dieſe
Fragen habe ich in meiner zur Zeit dem ruck übergebenen Arbeit:
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„Irrthum und Betrug als
em Rechte“ angeſtellt. hehinderniſſe nach kirchlichem und aat

Der Irrthum, der in unſerem Falle orliegt, iſt ein bloßer
Qualitätsirrthum Claudius irrt über die Vaterſchaft des Kindes

enn EL auch enn willensentſcheidender iſt
egen Irrthums iſt alſo die Ehe nicht ungültig. Zu Unter⸗

uchen iſt, ob ſie eS auf run der Nichterfüllung einer geſetzten
Bedingung iſt

Was at man Uunter einer Bedingung zu verſtehen? Bedingung
iſt die bewuſste Abhängigmachung einer Rechtswirkung von dem
Vorhandenſein eines beſtimmten Umſtandes.

Us der Definition von Bedingung ergiebt ſich, daſs, erfüllt
ſich die Bedingung nicht, der Vertrag nicht gewollt und darum
jure naturali ungiltig iſt

Die Begriffserklärung zeigt auch zugleich, daſs eine Bedingungnicht chon m einem Irrthum ſich enthalten ſei, auch nicht ineinem V  rrthum, welcher für den Willensentſchluſs von weſentlicherBedeutung iſt Vorausſetzung der Bedingung iſt, daſs man jetztbei Eingehung des Vertrages den beſtimmten Willen at: bei Er
manglung des fraglichen Umſtandes ſoll die Rechtshandlung keine
Wirkung aben Lebe ich in einem vollen beſtimmenden rrthum,ſo würde ich den Rechtserfolg nicht gewollt haben, wenn ich zurErkenntnis der Sachlage gekommen 4⁷ oder würde im Falle des
Zweifelns die Bedingung geſetzt aben, In Wirklichkeit habe ichaber den Vertrag gewollt.

Von der Bedingung iſt zu unterſcheiden, die ausdrücklicheVorausſetzung. Bei letzterer habe ich den Willen, nUur Uunter
dieſen Verhältniſſen den Vertrag 3u chließen, ohne das geſchieCl der Bedingung dazu überzugehen, die Giltigkeit des Vertrages
von dieſem Uſtande der Verhältniſſe abhängen zu laſſenEs iſt nun die rage, ob wir ‘eS n unſerem Falle mit einer
den Conſens und ami die Giltigkeit der Ehe aufhebenden Bedingung
zu thun Aben Es CEl Qaudiu habe die Silvia Unter der vor
ihr ausgeſprochenen Bedingung geheiratet, daſs ET der Vater des
anzuhoffenden Kindes ſei

ſt das eine wirkliche Bedingung geweſen oder nUur eine aus
drückliche Vorausſetzung, Claudius die Giltigkeit des
Ehevertrages von der Thatſache ſeiner Vaterſchaft abhängig machen,oder ni

Auf die Beantwortung dieſer rage 0 von dem Beichtvaterbei Unterſuchung des 2 Gewicht gelegt werden müſſenHat QAudiu eine wirkliche Bedingung geſetzt, dann iſt die
Ehe ungiltig, auch für den Fall, daſs die vom canoniſchen Rechtfür Setzung der Bedingung vorgeſchriebene Form nicht beobachtet,die Bedingung nicht ausdrücklich vor dem Pfarrer und den
Zeugen rklärt iſt Die Vernachläſſigung dieſer orſchri macht die



118
jure naturali nichtige Ehe nicht zu einer giltigen, ſie nimmt dem,
welcher die Bedingung ſetzt, nur das Recht, ſich In foro eXxterno
auf dieſelbe zu berufen

Was nun die Revalidation einer Mangels des Con⸗
ſenſes ungiltigen Ehe anbetrifft, ſo eine nicht ſchon auf
run eines längeren Zuſammenlebens mit dem anderen Theil ein.
Dazu gehört eine wirkliche bewuſste Hebung des Willensmangels.
Im vorliegenden Falle d dieſe Bedeutung der bewuſste Verzicht
auf die geſetzte Bedingung und die Bekanntmachung des anderen
Theils mit dieſem Verzicht: die beiden Vorausſetzungen der jure
divino erforderlichen Conſenserneuerung.

Daſs ein ſolcher für Silvia bemerkbare Verzicht nicht geleiſtet,
beſagt die Thatſache, daſs derſelben das Bewuſstſein davon abgeht

ſt alſo die Ehe Uunter einer wirklichen Bedingung eingegangen,
dann iſt ſie ungiltig geweſen zur Zeit der Eheſchließung und iſt S
geblieben bis dem Momente, da Silvia dem Beichtvater ihre
Bedenken äußert.

Bei Beurtheilung unſeres U omm demnach alles darauf
an: Hat Claudius eine eigentliche Bedingung geſetzt obder nUurLr eine
ausdrückliche.gemacht 7 Hubert Ge rigk.

III Dieender eiligen erbſacramente
für lebensgefährlich erkrankte Kinder vom zurück⸗
gelegten Lebensjahr. Sinite parvulos venire ad
t prohibueritis 608 talium enim est TegSnUm Dei arC2 14.)

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daſs der Seelſorger nach
dem organge ſeines errn und Meiſters ſich in beſonderer Weiſe

der Kinder anzunehmen hat Es gilt hier da Wort „Wer
die Jugend hat und ſie erzieht, dem gehört die Zukunft.“ d, man
kann hier noch weiter gehen und agen, einem ſolchen gehört auch
die Gegenwart. Wenn wer die Kinder für ſich und eine heilige
Sache zu gewinnen und zu begeiſtern vermag, der hat In vielen
Fällen auch die Eltern, ekommt mit und durch die Rinder Ein⸗
fluſs auf die Familie ſe Einen Haupttheil der Paſtoration macht
alſo die orge für die Kinder aus Hat aber der Seelſorger eine
beſondere Aufmerkſamkeit den geſunden Kindern 3 ſchenken, ˙ iſt
Es nicht mehr als recht und billig, dieſelbe auch auf die ranken
übertragen. Denn wie ollte ETL einem Kinde gerade In dem Agen  —

und Unter den Umſtänden ſeine verſagen, eS dieſelbe
vielleicht meiſten braucht? Warum EL eS ſich nicht An⸗

gelegen ſein laſſen, einem Iin den Weg in den Himmel zu bahnen?
wir uns nun, in welcher Weiſe hat ſich näherhin dieſe ſeel⸗

ſorgerliche Thätigkeit bei ſchwerkranken Kindern vbom zurückgelegten
ſechsten Lebensjahr 3 äußern; wie iſt bei ſolchen Kindern mit
der endung der heiligen Sterbſacramente halten?


